Eisenbahn Konsumverein

Es handelt sich um eine genossenschaftliche Verbindung von Eisenbahnbediensteten zur Versorgung der Konsumenten ( Verbraucher ) mit Gütern des täglichen Verbrauchs.Die Konsumvereine sind örtlich begrenzt Alle Ämter in der Verwaltung sind ehrenamtlich. Irgend welche Begünstigungen seitens der Eisenbahnverwaltung bestehen nicht.

Aufnahmefähig sind in der Regel alle Staatseisenbahnbediensteten, auch die im Ruhestand, sowie deren Witwen. Die Mitglieder mußten ein Eintrittsgeld zahlen und einen Geschäftsanteil erwerben, der beim Ausscheiden zurückgezahlt wird. Zur Legitimation erhält jedes Mitglied eine Mitgliedskarte. Der Warenverkauf findet nur in den Verkaufsstellen, gegen Barzahlung, statt.

Verwaltungsorgan im Konsumverein ist die Generalversammlung in der jedes Mitglied stimmberechtigt ist und ein von der Generalversammlung gewählter Aufsichtsrat. Die laufende Verwaltung führt der Vorstand, der aus mehreren Mitgliedern ( Vorsitzender, Vertreter, Kassenführer, usw. ) besteht, die von der Generalversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats gewählt werden.
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